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Geleitwort 

von 
Bundesjustizminister a.D. 

Dr. Hans-Jochen Vogel 

Dafür, daß er die Lebenserinnerungen des 1964 in seiner zweiten Heimat, 
den USA, verstorbenen Münchner Rechtsanwalts Dr. Max Hirschberg veröf-
fentlicht und ihnen eine ebenso informative wie einfühlsame Einleitung vor-
ausgestellt hat, gebührt Reinhard Weber, und für die Aufnahme in die Reihe 
„Biographische Quellen zur Zeitgeschichte" dem Institut für Zeitgeschichte 
und dem Oldenbourg Verlag Dank und Anerkennung. Vor unserem geistigen 
Auge wird so die Persönlichkeit eines Mannes lebendig, der in seiner Vater-
stadt München zu unrecht in Vergessenheit geraten ist. 

Dabei ist sein Lebensweg nicht nur exemplarisch dafür, wie das NS-Ge-
waltregime in seinem Rassenwahn mit Männern umging, die nichts anderes 
sein wollten als normale Deutsche und die im Weltkrieg als hochdekorierte 
Frontsoldaten genau die Eigenschaften unter Beweis stellten, die das Regime 
lautstark propagierte. Und auch die Tatsache, daß er sich nach seiner Vertrei-
bung aus Deutschland in den USA eine neue Existenz aufbaute, hebt ihn al-
lein nicht aus der Reihe seiner Schicksalsgefährten heraus, denen oft Schlim-
meres widerfuhr. 

Was Max Hirschberg auszeichnete war etwas anderes. Das war die Hell-
sicht, mit der er schon Anfang der 20er Jahre die Kräfte in Bayern und in 
München erkannte, die Hitler den Weg bereiteten. Die auch vor dem Miß-
brauch der Justiz und vor schlimmen Fehlurteilen nicht zurückschreckten, 
um die Feinde der Weimarer Republik zu schonen und zu ermutigen und die 
Repräsentanten und Verteidiger dieser Republik bloßzustellen und zu demü-
tigen. 

Insbesondere im Falle des später ermordeten Journalisten Felix Fechen-
bach und in dem Prozeß, in dem es um die sogenannte Dolchstoßlegende 
ging, hat Hirschberg, der selbst unter dem Eindruck des Kriegsgeschehens 
Sozialdemokrat geworden war, diese Kräfte entlarvt und ihnen als Anwalt 
mit all seinen Fähigkeiten und seiner ganzen Person Widerstand geleistet. 
Ihm insbesondere ist es zu verdanken, daß die Behauptung der Konservati-
ven, Deutschland habe den Ersten Weltkrieg verloren, weil die Heimat der 
Front unter dem Einfluß der Sozialdemokratie in den Rücken gefallen sei, 
sogar vor einem bayerischen Gericht als agitatorische Unwahrheit widerlegt 
wurde. 

Nicht auszudenken, was unserem Land erspart geblieben wäre, wenn sich 
die Mehrheit der deutschen Eliten nach 1918 so verhalten hätten wie Max 
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Hirschberg. Wenn Bayern in den frühen 20er Jahren nicht zur sogenannten 
Ordnungszelle im Sinne autoritär-konservativer Vorstellungen geworden wä-
re, sondern die Hitler'schen Umtriebe und die seiner Steigbügelhalter, die 
Lion Feuchtwanger in seinem „Erfolg" so eindrucksvoll beschrieben hat, mit 
der Entschiedenheit bekämpft hätte, die Hirschberg eigen war. 

So verstanden sind Hirschbergs Erinnerungen ein anschaulicher Ge-
schichtsunterricht, und zwar auch dann, wenn man ihm nicht in jeder einzel-
nen Aussage und Bewertung zustimmt. Die sorgfältigen Erläuterungen, die 
Reinhard Weber dem Text in Hunderten von Fußnoten beigefügt hat, er-
leichtern denjenigen das Verständnis, denen die darin genannten Personen 
und Ereignisse nicht mehr genügend präsent sind. Daß Hirschberg zugleich 
als eine Persönlichkeit universeller Bildung mit reich gefächerten wissen-
schaftlichen und literarischen Interessen in Erscheinung tritt, die von krimi-
nologischen Spezialfragen bis zur Interpretation der großen russischen Dich-
ter des 19. Jahrhunderts reicht, erhöht den Reiz und Gewinn der Lektüre sei-
ner Lebenserinnerungen. 

Als ehemaliger Münchner Oberbürgermeister, als früherer Vorsitzender 
der deutschen Sozialdemokratie, aber auch als Vorsitzender des Projekts 
„Gegen Vergessen - Für Demokratie" wünsche ich der Publikation eine wei-
te Verbreitung. 

München, im Mai 1997 

Dr. Vogel 



Einleitung 

Im Herbst 1922 erregte ein Strafprozeß in München die ohnedies aufgewühl-
te Öffentlichkeit. Der ehemalige Sekretär Kurt Eisners, Felix Fechenbach, 
wurde für eine längst verjährte Tat wegen Landesverrats zu 11 Jahren Zucht-
haus verurteilt.1 Der bayerischen Justiz war es nüchtern betrachtet um die 
nachträgliche Diffamierung der Revolution und ihrer Folgen gegangen, am 
jungen „Überzeugungstäter" sollte als „Stellvertreter" ein Exempel statuiert 
werden. 

Zutreffend wurde diese Art der Rechtsfindung als „eine glatte Rechtsbeu-
gung durch eine deutschnationale Justiz"2 apostrophiert. An der Spitze des 
Kampfes gegen das „Terrorurteil"3 stand der engagierte Verteidiger Fechen-
bachs, der Münchner Rechtsanwalt Dr. Max Hirschberg, dem es nach über 
zweijährigen Bemühungen und unterstützt von zahlreichen ähnlich Gesinn-
ten gelang, die bayerische Justiz gegen ihre erklärte Absicht zum Einlenken 
zu veranlassen. Fechenbach wurde begnadigt und sofort freigelassen, übri-
gens gleichzeitig mit Adolf Hitler, dessen bekanntermaßen rechtswidrige 
wohlwollende Behandlung4 im krassen Gegensatz dazu gesehen werden 
muß. 

Hirschberg, hervorragender, literarisch tätiger Jurist, politisch links orien-
tiert, überzeugter Anhänger der Weimarer Republik und Jude, gehörte im 
München der Nachkriegszeit zu einer rückhaltlos für den neuen Staat eintre-
tenden Minderheit. In den Akten des seit 1920 deutschnational dominierten 
bayerischen Staatsministeriums der Justiz, das im Umfeld des Fechenbach-
prozesses eine mehr als merkwürdige Rolle gespielt hatte5, wurde er folge-
richtig als „auch ein Jude und Demokrat" bezeichnet, sein Mandant Fechen-
bach als Sohn eines „Mazzenbäckers".6 

Der bis 1925 in seiner Heimatstadt München wirkende Schriftsteller Lion 
Feuchtwanger hat in seinem Schlüsselroman „Erfolg" (1930) neben anderen 
politisch-gesellschaftlichen Phänomenen der frühen zwanziger Jahre in Bay-

1 Für Einzelheiten siehe das 6. Kapitel der Erinnerungen, wo in den Anmerkungen 
Quellen und Literatur nachgewiesen werden. Eine Analyse des Prozesses liefert Otto 
Gritschneder, Elf Jahre Zuchthaus für Felix Fechenbach. In: ders., Weitere Randbe-
merkungen. München 1986, S. 252-265. 

2 Albert Schwarz, Die Zeit von 1918 bis 1933. In: Max Spindler (Hrsg.), Handbuch der 
bayerischen Geschichte. Bd. IV/1, München 1974/75, S. 454 ff., hier S.469. 

3 Gritschneder (wie Anm. 1), S. 259. 
4 Otto Gritschneder, Bewährungsfrist für den Terroristen Adolf H. Der Hitler-Putsch 

und die bayerische Justiz. München 1990, bes. S. 97 ff. 
5 BayHStA, MJu 13246-13250. 
6 Gritschneder (wie Anm. 1), S. 255 bzw. 256. 
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era auch die Justiz jener Zeit zwischen Revolution und Hitlerputsch behan-
delt. 

Eine Hauptfigur des literarischen Zeitdokuments, der jüdische Anwalt 
und Abgeordnete Dr. Siegbert Geyer, beschäftigt sich literarisch mit der 
„Geschichte des Unrechts im Lande Bayern" und will ein großes Werk über 
„Recht, Politik, Geschichte" schreiben. Er ist Verteidiger eines in die Mühlen 
der bayerischen Justiz geratenen Kunsthistorikers und Museumsmanns, der 
sich durch sein Eintreten für eine progressive Kunstpolitik unbeliebt ge-
macht hat und deshalb mittels eines konstruierten Straftatbestands abge-
schossen werden soll. 

Obwohl ihm der Angeklagte nicht übermäßig sympathisch war, übernahm 
er seine aussichtslose Verteidigung „gegen einen Staat, der Recht nicht woll-
te, dennoch tat es wohl, Zeugnis abzulegen, etwas zu tun, einen Einzelfall 
weithin sichtbar ins scharfe Licht zu stellen."7 

Sein Auftreten im Gerichtssaal wird so geschildert: „Er saß da, voll Span-
nung und Geladenheit wie ein angekurbeltes Auto, zitternd vor der Abfahrt" 
und „er packte schärfer zu. Seine schmalen, dünnhäutigen Hände hielt er 
jetzt nicht ohne Anstrengung ruhig, seine helle, hohe Stimme bohrte an dem 
Zeugen, klar, unerbittlich."8 

Der reaktionäre Justizminister gelangte zu einer durchaus zutreffenden 
Einschätzung seiner Gedankenwelt: „Logik, Menschenrechte, Reichseinheit, 
Demokratie, zwanzigstes Jahrhundert, europäische Gesichtspunkte; einen 
Schmarrn [...]. Was versteht so ein Wichtigmacher wie der Geyer, so ein 
Gschaftlhuber und Streber, so ein Saujud, von dem, was in Bayern und für 
Bayern recht ist? Es hat ihn niemand gerufen. Hier will niemand besser ge-
macht werden."9 

Alle Rückschläge mißachtend arbeitet Geyer für seine Ziele: „Warum die 
schmutzige Maschine des Rechts saubermachen wollen, wenn sich die Be-
troffenen doch wohlfühlen in ihrem Mist? Er hat ein weit über Verstand und 
Logik hinausgehendes, anormales, fanatisches Bedürfnis nach Sauberkeit im 
Recht, nach Klarheit. Die Unzulänglichkeit des ganzen Apparates gut erken-
nend, wünscht er, daß er zumindest mit mathematischer Sicherheit funktio-
niere. Wozu? Niemand dankt es ihm. Er ist wie eine Hausfrau, die partout 
reinemachen will in einem Haus, in dem man sich nur im Dunst und dumpfig 
Ungelüftetem behaglich fühlt."10 

Außerdem hat er noch seine historischen Studien: „Und er schrieb, stellte 
dar, reihte Daten und Ziffern aneinander, belegte aktenmäßig jene vielfältige 
Geschichte des Unrechts im Lande Bayern, [...] sachlich, nüchtern, eifrig, 
hoffnungslos. [Denn] er hatte Freude an der Sauberkeit logischer Entwick-

7 Lion Feuchtwanger, Erfolg. Drei Jahre Geschichte einer Provinz. Ausgabe Hamburg 
1956, S. 56 £ 

8 Ebd., S. 22 bzw. 24. 
9 Ebd., S. 75. 

10 Ebd., S. 122. 
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lung, an dem reinen Bau von Gedankenreihen. Glaubte an jenen Denker, 
der Ethik auf geometrische Art demonstrierte. [Er war] getragen von seiner 
Kunst, einen Fall, zehn Fälle, tausend Fälle so darzulegen, daß das System 
auch dem Stumpfäugigen sichtbar wurde, dieses verhaßte, verlogene System, 
Gewalt, Willkür, Vorteil, Politik umzufälschen in Ethik, Gesinnung, Christen-
tum, Recht, Gesetz."11 

Feuchtwanger (Jahrgang 1884) und Hirschberg (Jahrgang 1883) waren ge-
bürtige Münchner und, nur ein Jahr voneinander getrennt, Absolventen des 
renommierten Wilhelmsgymnasiums. Eine persönliche Bekanntschaft ist an-
zunehmen. Zudem waren Fechenbach und sein Anwalt auf Grund der reichs-
weiten Publizität des Prozesses, zahlreicher Protestveranstaltungen und Ver-
öffentlichungen in aller Munde, ihre - selbstverständlich nicht deckungsglei-
che - Verwendung in einem Schlüsselroman bot sich geradezu an.12 

Kindheit und Jugend Max Hirschbergs verliefen weitgehend unspekta-
kulär. Vater Ferdinand Hirschberg (1850-1925) war 1875 aus Berlin nach 
München gekommen und hatte 1879 das Bürger- und Heimatrecht erhalten. 
Aus kleinen Anfängen gelang, begünstigt durch den Aufschwung der Grün-
derjahre, die Einrichtung eines großen Damen- und Sportmodengeschäfts, 
zuletzt in Münchens renommierter Theatinerstraße, das er zeitweise zusam-
men mit einem Bruder betrieb. Einer der Höhepunkte seiner Karriere dürfte 
die Ernennung zum „königlichen Kommerzienrat" 1909 gewesen sein.131881 
hatte er die Münchner Bankierstochter Charlotte Berliner (1861-1940) ge-
heiratet. Der Ehe entstammten drei Söhne und eine Tochter, Max war das 
zweite Kind. 

Wie die erhalten gebliebenen Schülerakten des Münchner humanistischen 
Wilhelmsgymnasiums belegen, hatte der begabte Junge keine schulischen 
Probleme, sondern gehörte durchwegs zu den Besten der Klasse.14 Hirsch-
berg kam in der Rückschau zu einer überwiegend negativen Beurteilung sei-
ner Schulzeit. Ähnliche Äußerungen liegen von Mitschülern vor, eine soeben 
erschienene kritische Schulgeschichte bestätigt sie in wesentlichen Punkten.15 

11 Ebd., S. 70 bzw. 322. 
12 In der für „Erfolg" typischen Montagetechnik hat Feuchtwanger für die Figur Geyer 

mit Emil Julius Gumbel (Pazifist und Chronist des Unrechts) und Alwin Sänger (Ju-
rist, SPD-MdL und MdR) auf weitere Bekannte zurückgegriffen. Verfasser hat dazu 
eine noch unpublizierte Studie unter dem Utel „Dr. Siegbert Geyer und seine histo-
rischen Vorbilder" erstellt, in der weitere Nachweise vorgelegt werden. 

13 Stadtarchiv München, Einwohnermeldebogen Ferdinand Hirschberg und MAB1. 
1909, S. 91. 

14 Archiv des Wilhelmsgymnasiums München, Schülerakt Max Hirschberg: Eintritt 
1893, Abitur 1902. 

15 Lion Feuchtwanger, Selbstdarstellung (1933) und Der Autor über sich selbst (1935). 
In: ders., Ein Buch nur für meine Freunde. Frankfurt 1984, S.356f. bzw. 365; Philipp 
Löwenfeld, Memoiren. Manuskript im Leo-Baeck-Institut New York, S. 46, 61 £ und 
Rolf Selbmann, Vom Jesuitenkolleg zum humanistischen Gymnasium. Zur Geschich-
te des Deutschunterrichts in Bayern zwischen Gegenreformation und Gegenwart am 
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Die Zugehörigkeit des Elternhauses zum deutsch-jüdischen gehobenen 
Bürgertum hat die Wahl des Studienfaches Jura sicher beeinflußt. „Das Vor-
dringen in Anwaltschaft, Ärzteschaft und andere Doktorsberufe war ein 
Stück des seiner Natur nach jungen und bescheidenen gesellschaftlichen 
Ehrgeizes, den die Juden der damaligen Zeit pflegen konnten."16 Das redu-
zierte Berufsangebot für Juden dürfte ein weiterer Faktor gewesen sein, daß 
sich etwa 70% aller jüdischen Studierenden während des Kaiserreichs in der 
juristischen oder medizinischen Fakultät einschrieben.17 

Hirschberg beurteilt sein Studium distanziert, weil er die Juristerei mehr 
für eine Technik als für eine exakte Wissenschaft hält. Trotzdem bemühte er 
sich, besonders in seinen Berliner und Leipziger Semestern, Koryphäen des 
Fachs zu hören. In München zählte dazu nur der Rechtshistoriker Karl von 
Amira, während er mit den Kollegien bei Kohler, Martin Wolff und von Liszt 
in Berlin, sowie Wach und Binding in Leipzig die der zeitgenössischen Avant-
garde besuchte. 

Auffallend ist sein über das engere Fach hinausgehendes Interesse für Ge-
richtsmedizin (Straßmann/Berlin), Psychiatrie (Kraepelin/München) und 
Psychologie (Lipps/München), ein Hinweis auf seine ihn das ganze Leben 
begleitende kreative Neugierde. Sein zeitweises Engagement an führender 
Stelle des Münchner akademisch-juristischen Vereins weist in die selbe Rich-
tung. 

Das Studium ließ ihm genügend Freiraum für seine künstlerischen Nei-
gungen. Hirschberg beschäftigte sich sein ganzes Leben lang intensiv und 
kenntnisreich mit Musik und Literatur, wobei angemerkt werden sollte, daß 
diese Beschäftigung auch die aktive Ausübung mit einschloß. Er war ein gu-
ter Pianist und seine literarischen Versuche, zunächst als Lyriker, später als 
Übersetzer, können sich durchaus sehen lassen. 

Dem ersten Examen 1907 folgten die üblichen Praktika der Referendar-
zeit bei Gerichten, Verwaltungsbehörden sowie bei Rechtsanwälten. Sie ver-
halfen ihm zum gewünschten Überblick und brachten erste forensische Er-
folge, die auf den künftigen Strafverteidiger aufmerksam machten. 1910 be-
legte Hirschberg beim bayerischen Staatskonkurs, wie damals das zweite 
Staatsexamen hieß, einen glänzenden 7. Platz unter 354 Kandidaten.18 

Seine Nichtberücksichtigung für den Staatsdienst entsprechend der seit 
der Jahrhundertwende in Bayern üblichen Verwaltungspraxis gegenüber Ju-
den konfrontierte ihn erstmals mit dem neueren, rassisch begründeten Anti-

Wilhelmsgymnasium München. Frankfurt u.a. 1996, bes. Kap. 4/1 u. 3, 5 und 6/1 und 
die dort genannten Vorstudien des Verfassers. 

16 Philipp Löwenfeld, Memoiren (wie Anm.15), S.20. 
17 Norbert Kampe, Studenten und „Judenfrage" im Deutschen Kaiserreich. Göttingen 

1988, S. 91; vgl. Peter Landau, Juristen jüdischer Herkunft im Kaiserreich und in der 
Weimarer Republik. In: Helmut Heinrichs u.a. (Hrsg.), Deutsche Juristen jüdischer 
Herkunft. München 1993, S. 133-213. 

18 BayHStA, MJu 21015 (= Personalakt Hirschbergs). 
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semitismus, der auch als Antwort auf die Gleichberechtigung der jüdischen 
Staatsbürger, die in der Rechtsordnung seit 1869/71 garantiert schien, gese-
hen werden kann.19 

Seine Behandlung ist ein gutes Beispiel für die vielen faktischen Benach-
teiligungen, denen damals deutsche Juden bei der Wahrnehmung ihrer ver-
fassungsmäßigen Rechte ausgesetzt waren. Hirschberg traf diese Zurückset-
zung stärker, als er sich eingestehen wollte. Er wies zwar bei mehreren Gele-
genheiten auf den „latenten" Antisemitismus dieser Maßnahme hin, glaubte 
aber mit dem Hinweis, sein Traumberuf sei der des Rechtsanwalts gewesen, 
seine Enttäuschung verbergen zu können. Allein die Tatsache, daß er noch 
als alter Mann sein hervorragendes Prüfungsergebnis in Lebensläufen her-
vorheben zu müssen glaubte, spricht eine andere Sprache und deutet auf ei-
ne bleibende Verletzung hin. 

Ebenfalls 1910 wurde Max Hirschberg von der juristischen Fakultät der 
Münchner Universität zum Dr. iur. promoviert. Seine Dissertation, für die er 
die Note „magna cum laude" erhielt, trug den Titel „Die Schutzobjekte der 
Verbrechen, speziell untersucht an den Verbrechen gegen den Einzelnen. Ei-
ne konstruktiv-dogmatische Studie, zugleich ein Beitrag zur Strafrechtsre-
form." Sie ist als Heft 113 der „Strafrechtlichen Abhandlungen" in Breslau 
1910 veröffentlicht worden. 

1911 ließ er sich nach einem kurzen Zwischenspiel im oberbayerischen 
Traunstein als Rechtsanwalt in München nieder. Nach eigener Aussage 
„Durchschnittsanwalt", politisch naiv und privat von unentschlossener Un-
rast empfand er den Beginn des Ersten Weltkriegs als Wende in seinem bis-
her relativ orientierungslos verlaufenden Leben. Wie viele andere zog er ah-
nungslos und patriotisch ins Feld. 

Hirschberg war den ganzen Krieg über Soldat, von Januar 1915 bis Kriegs-
ende an der Front. Auf der Basis eines seit 1915 geführten Tagebuchs hat er 
mit großer Authentizität Erlebnisse und Empfindungen festgehalten und im 
4. Kapitel seiner Erinnerungen ausführlich darüber berichtet. Die eingehen-
de Reflexion seiner auch moderne und modernste Literatur umfassenden 
Lektüre legt den Schluß nahe, daß er sich - vielleicht unbewußt - durch Be-
schäftigung mit eher geistigen Materien gegen den erschütternden Kriegsall-
tag zu immunisieren versuchte. 

Nachzutragen bleibt seine militärische „Laufbahn". Am 28. August 1914 
rückte er zum 7. bayerischen Feldartillerieregiment ein. Noch in der Heimat 
wurde er am 1. Oktober 1914 zum Unteroffizier der Landwehr I befördert. 

19 Sievert Lorenzen, Die Juden und die Justiz. Bearbeitet im Auftrag des Reichsmini-
sters der Justiz. Berlin-Hamburg 21943, zur bayerischen Anstellungspraxis bes. 
S. 131-135 und 161-165; vgl. Tillmann Krach, Jüdische Rechtsanwälte in Preußen. 
Über die Bedeutung der freien Advokatur und ihre Zerstörung durch den National-
sozialismus. München 1991, bes. S. 14-32, sowie allgemein Peter Landau (wie Anm. 
17). 
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Mit seinem Regiment wurde er am 26. Januar 1915 an die Westfront verlegt, 
wo er bei der Flak eingesetzt war. Nach der am 1. Juli 1915 ausgesprochenen 
Beförderung zum Vizewachtmeister und Offiziersaspiranten folgte am 3. De-
zember 1915 schließlich die Ernennung zum Leutnant der Reserve der 
Feldartillerie. 

Seit Januar 1917 war er Führer des Flakzuges 26, später der Flakbatterie 
535. Er war Träger folgender Auszeichnungen: Militär-Verdienst-Kreuz 
II. Klasse (15. Januar 1916), Militär-Verdienst-Orden 4. Klasse mit Schwer-
tern (3. Januar 1917), ΕΚ II (19. Mai 1916), ΕΚ I (30. Juni 1917). 

Die zahlreichen Beurteilungen bescheinigen ihm „gute militärische Vorbil-
dung und Begabung", „besonders viel Verständnis für Schießtechnik der 
Flak", „sicheres Auftreten als Vorgesetzter", „Pflichttreue und Zuverlässig-
keit". Hervorgehoben werden seine Sorge für die Untergebenen, seine Be-
liebtheit und Bescheidenheit, gute Umgangsformen und seine Musikalität.20 

Die deutsche Niederlage und ihre Folgen trafen Hirschberg weitgehend 
unvorbereitet. Aber die anfängliche Schockwirkung hielt bei ihm nicht lange 
an. Seine nach eigener Einschätzung progressive Veranlagung führte zusam-
men mit einer schonungslosen Analyse der Vergangenheit zu seiner Politisie-
rung, die ihn schließlich Anschluß an die unabhängige Sozialdemokratie fin-
den ließ. Die Revolution sah er positiv, ohne sich persönlich zu beteiligen. 
Dem kritischen Sympathisanten entging nicht, daß ihr Scheitern wegen der 
ausbleibenden Veränderungen der ökonomischen, sozialen und grundlegen-
den politischen Gegebenheiten gleichsam vorprogrammiert war. 

Die bayerischen Verhältnisse des Frühjahrs 1919 erfuhr Hirschberg haut-
nah, oft als Zuhörer. Kurt Eisner sah er als tragische Figur, auch weil diesem 
seiner Ansicht nach die Psychologie des bayerischen Volkes letztlich fremd 
blieb. Die frühe Formierung der Gegenrevolution, in Bayern wesentlich von 
den Mehrheitssozialdemokraten um Auer unterstützt, registrierte er mit stei-
gender Sorge. Folgenreiche Fehler wie die Einrichtung der sog. Volksgerich-
te21 ließen ihn für die Zukunft nichts Gutes ahnen. 

Die mit äußerster Erbitterung erfolgende Niederschlagung der Münchner 
Räterepublik, die in eine „Orgie von Brutalität, Mordgier und Ungerechtig-
keit" ausartete, und deren ohne jedes Augenmaß durchgeführte und vom 
Rachegedanken beherrschte „justizielle" Bewältigung festigten Hirschbergs 
politische Überzeugungen und förderten sein entsprechendes Engagement. 

Erste Folge war, daß er als Anwalt einschlägige Verteidigungen übernahm, 
wozu auch die Vertretung von Ansprüchen Hinterbliebener gehörte.22 Offen-

20 Zum Ganzen BayHStA, Abt. IV Kriegsarchiv, OP 16962 (= Offizierspersonalakt 
Hirschbergs). 

21 Dazu ausführlich Franz J. Bauer - Eduard Schmidt, Die bayerischen Volksgerichte 
1918-1924. Das Problem ihrer Vereinbarkeit mit der Weimarer Verfassung. In: ZbLG 
48 (1985), S. 449-478. 

22 Ohne Anspruch auf Vollständigkeit kommen folgende Strafprozesse (jeweils im Be-
stand Staatsanwaltschaften des StAM) in Frage: 1952, 2283, 2330, 2386, 2991, 3069, 
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sichtliche Rechtsbrüche in diesem Zusammenhang sprach er auch öffentlich 
an.23 Als daraufhin das bayerische Justizministerium ein Ehrengerichtsver-
fahren gegen ihn anstrengte, erwies sich, daß seine Kritik berechtigt war, 
denn Hirschberg wurde völlig rehabilitiert.24 

Daß die Zeiten für seine politischen Anschauungen im nachrevolu-
tionären Bayern nicht besonders günstig waren, erfuhr er auch als Vertreter 
seiner Partei bei Widersprüchen gegen polizeiliche Versammlungsverbote25 

und bei politisch bedingten Ausweisungen, die sich seit der Regierungsüber-
nahme durch von Kahr häuften.26 Die zunehmende politische Radikalisie-
rung Bayerns27, die nicht nur nach Hirschbergs Ansicht zum schrittweisen 
Abbau des demokratischen Rechtsstaats führte, veranlaßte ihn zum Rückzug 
aus der politischen Arena. 

Obwohl die Urabstimmung der USPD Platz 3 ihrer Liste für ihn ergeben 
hatte, lehnte er eine Kandidatur für den bayerischen Landtag 1920 ab, auch 
weil „die zur Zeit herrschende Judenhetze nicht mit seinem Empfinden in 
Einklang stehe".28 Der an seiner Stelle gewählte Karl Gareis wurde 1921 auf 
offener Straße ermordet. Die dem rechten politischen Spektrum zugehörigen 
Täter wurden nie zur Rechenschaft gezogen.29 

Hirschberg widmete sich verstärkt seiner Anwaltstätigkeit, die nach wie 
vor überwiegend aus Strafverteidigungen und hier vorzugsweise solchen mit 
politischem Einschlag bestand. Der Rückzug aus dem direkten politischen 
Kampf dürfte allerdings auch private Gründe gehabt haben. Hirschberg hei-
ratete nämlich 1920 und wurde im Jahr danach Vater eines (des einzigen) 

7304,15518,15519,15536. Beteiligte Gerichte: Standgericht München, Volksgerichte 
München I und Traunstein. 
Schadensersatz- bzw. Rentenforderungen Hinterbliebener vertrat Hirschberg vor 
dem Landgericht München I. Folgende Fälle sind dokumentiert: StAM, Landgerich-
te 765-770. 

23 Rede auf einer USPD-Versammlung in München am 20. Februar 1920 zum Thema: 
„Rechtspflege, Justizminister Müller und politische Gefangene"; dazu liegen 2 Poli-
zeiberichte vor: BayHStA, Abt. IV Kriegsarchiv, Reichswehrgruppenkommando IV, 
417. 

24 BayHStA, MJu 21015: Neben dem aussagekräftigen Schriftwechsel besonders die 
Urteile des Ehrengerichts der Anwaltskammer für den OLG-Bezirk München vom 
11. Dezember 1920 bzw. des Ehrengerichtshofs beim Reichsgericht vom 5. Novem-
ber 1921. 

25 StAM, RA 57840. 
26 Ein besonders krasses Beispiel stellt der Fall von Holländer-Deutsch dar: StAM, 

LRA 128429. Vgl. Reiner Pommerin, Die Ausweisung von „Ostjuden" aus Bayern 
1923. Ein Beitrag zum Krisenjahr der Weimarer Republik. In: VfZ 34 (1986), 
S. 311-340. 

27 Hans Fenske, Konservativismus und Rechtsradikalismus in Bayern nach 1918. Bad 
Homburg 1969. 

28 Polizeiberichte über USPD-Versammlungen am 6. bzw. 11. Mai 1920, StAM, Polizei-
direktion München 15591, Bl. 610 und 611. 

29 StAM, Polizeidirektion München 8079 und Staatsanwaltschaften 3088. 
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Sohnes. Die zeitlebens enge und liebevolle Beziehung zu Frau und Sohn ließ 
ihm wenig Zeit für ein ausgeprägtes politisches Engagement. 

Der Fechenbachprozeß des Jahres 1922 machte Hirschberg in ganz 
Deutschland bekannt.30 Sein Erfolg in diesem Prozeß veranlaßte zahlreiche 
Personen, die durch bayerische Volksgerichte verurteilt worden waren, sich 
mit der Bitte um Hilfe an ihn zu wenden. Bei allen Fällen mit politischem 
Einschlag waren seine Versuche, eine Wiederaufnahme zu erreichen, ange-
sichts der bekannten Haltung der Justiz zum Scheitern verurteilt.31 Erfolgrei-
cher war er bei einigen Fällen ohne politischen Hintergrund.32 

Spektakuläre Aufträge ließen unter diesen Umständen natürlich nicht lan-
ge auf sich warten. Im Herbst 1925 vertrat er im sog. Dolchstoßprozeß33 den 
Redakteur der sozialdemokratischen Tageszeitung „Münchner Post", Martin 
Gruber, gegen eine der schillerndsten Figuren der zeitgenössischen Szene, 
den nationalistischen Paul Nikolaus Coßmann. In diesem Prozeß, der vor-
geblich wegen beleidigender Äußerungen der Zeitung, in Wahrheit aber um 
die Propagierung der Dolchstoßlegende angestrengt wurde, ging es eigentlich 
um die von den für den Ersten Weltkrieg und seine Folgen verantwortlichen 
alten Eliten in die Welt gesetzte These von der Schuld der Linken an Kriegs-
niederlage und Revolution. Bezweckt wurde damit letztlich eine Diffamie-
rung der ersten Demokratie in Deutschland. 

Mit ungeheurem Arbeitsaufwand gelang Hirschberg im Prozeß zwar die 
Widerlegung der Vorwürfe, er mußte aber bei der Verkündung des Urteils 
die deprimierende Erfahrung machen, daß das Gericht seinen Mandanten 
schuldig sprach, weil der Wahrheitsbeweis für eine vorsätzliche Geschichts-
fälschung seitens Coßmanns nicht erbracht sei. Die Hoffnung Hirschbergs, 
daß die Dolchstoßlegende trotzdem erledigt sei, hat sich als zu optimistisch 
herausgestellt. 

Die spätestens 1920 von Hirschberg für Bayern konstatierte Rückkehr re-
aktionärer Kräfte hatte zum Abschied der Linken von der Macht geführt. 
Gleichzeitig machten sich antidemokratische Elemente, unter ihnen die jun-
ge Hitlerbewegung, breit und sorgten dafür, daß Bayern bald als „Hort der 
Rechten" und „Ordnungszelle" verschrieen war. 

Einwohnerwehren, Wehrverbände und andere paramilitärische Verbände 
hatten geheime Verbindungen zu Militär und Polizei. Alle waren bewaffnet, 
hielten militärische Übungen ab und versuchten, politisch mitzuspielen. Der 

30 Siehe dazu unten Kapitel 6. 
31 Vgl. die entsprechenden Akten StAM, Staatsanwaltschaften 2894m (Luitpold Debus 

und Rudolf Greiner), 2894q (Karl Gsell), 2894r (Georg Huber), 2894s (Johannes 
Hannes und Johannes Kick) und 2894o (Gnadengesuche). 

32 Vgl. dazu unten das 8. Kapitel. 
33 Ausführliche Darstellung im 10. Kapitel, dort in den Anmerkungen alle Einzelhei-

ten. Die Akten sind seit kurzem im StAM, AG 69108. Einen guten Überblick bietet 
Irmtraud Permooser, Der Dolchstoßprozeß in München 1925. In: ZbLG 59 (1996), 
S. 903-926. 



Hinleitung 17 

unheilvolle Einfluß Gustav von Kahrs, den Hirschberg als engstirnigen Büro-
kraten ohne politische Begabung einschätzte, der Monarchie mehr als der 
Demokratie verpflichtet, begann ebenfalls 1920. 

Viele maßgeblichen Stellen waren mit Republikfeinden besetzt, was be-
sonders bei Polizei und Justiz zu verheerenden Folgen führte. Politisch moti-
vierte Morde, gewaltsame Versammlungsstörungen und Überfälle waren 
nunmehr an der Tagesordnung, ohne daß die Verantwortlichen zur Rechen-
schaft gezogen wurden. 

Hirschberg war als Strafverteidiger häufig in vorderster Linie mit den ver-
änderten Gegebenheiten konfrontiert. Im Bereich der Justiz registrierte er 
die weitverbreitete Skepsis, ja die feindliche Einstellung vieler gegenüber der 
neuen Staatsform. Nach Hirschbergs Meinung hat die Justiz die Republik 
ihren Feinden wehrlos überlassen und damit zusammen mit der Reichswehr 
und der Ministerialbürokratie zu ihrem Untergang beigetragen. 

Für den Juristen Hirschberg war es mehr als ein Symbol, daß der Rechts-
staat ins Wanken geriet. Fememorde, verbotene militärische Organisationen 
und Waffenlager, die schwarze Reichswehr usw. zählte er zu den Verfallser-
scheinungen des untergehenden Rechtsstaats in Deutschland. Erschüttert 
war er über die Passivität, das Zurückweichen der Demokraten. 

Hitler und seiner Bewegung stand er von Anfang an negativ gegenüber. 
Dessen nachhaltige Unterstützung durch zahlreiche republikfeindliche Krei-
se, auch hohe und höchste staatliche Stellen, war für ihn ein bedenkliches 
Zeichen für den Zustand der Gesellschaft. Umstände und Folgen von Hitler-
putsch und Hitlerprozeß belegen insoweit die Richtigkeit seiner Einschät-
zung. Sein Eindruck, daß die lächerlich milde Bestrafung Hitlers eine scham-
lose Rechtsbeugung darstellte, stimmt mit dem vernichtenden Urteil der 
Fachleute überein.34 

Hirschberg wurde an seinem Wohnort im Münchner Villenvorort Solln in 
unmittelbarer Nachbarschaft zu Ludendorff und Walter Buch durch tägliche 
Erfahrung mit der beispiellosen Propaganda der NSDAP konfrontiert. Öf-
fentliche Beschimpfung von politischen Gegnern und Juden, Mißhandlungen 
jüdischer Kinder ließen Freundschaften in die Brüche gehen und vergifteten 
Geschäftsbeziehungen und gesellschaftlichen Verkehr. Viele schwenkten aus 
Opportunismus zum Antisemitismus über. 1931 war die Stimmung so be-
drohlich geworden, daß er ihr durch einen Umzug nach München zu entge-
hen versuchte. 

Auch beruflich mehrten sich alarmierende Vorzeichen. Öffentliche Be-
schimpfungen jüdischer Anwälte im Gerichtssaal häuften sich, auch wenn sie 
meistens vom Gericht gerügt wurden. Der von Hans Frank ins Leben gerufe-
ne NS-Juristenbund35 blieb in Anwaltskreisen eine hoffnungslose Minorität, 
weil ihm die angesehenen Anwälte fast ausnahmslos fernblieben. Aber auch 

34 Gritschneder (wie Anm. 4), S. 48ff„ bes. S. 94 ff. 
35 Krach (wie Anm. 19), S. 146 ff. 
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hier sorgten Druck und Terror dafür, daß viele schließlich beitraten, um ei-
nen möglichen Anschluß nicht zu verpassen. 

Hitler, den Hirschberg aus eigener Anschauung kannte, auch bei Gericht 
erlebt hatte, versuchte er sich als im Trend der zeitgenössischen mystisch-na-
tionalistisch-militaristischen Strömungen zu erklären. Den verbreitete Hang 
zu Ekstatikern, Mystikern und vermeintlichen Erlösern hielt er trotz des be-
eindruckenden Propagandaaufwands für ungefährlich, solange die Wirt-
schaftslage günstig verlief. 

Als sich ab 1928 hier eine Veränderung abzeichnete, die 1929 in der Welt-
wirtschaftskrise mit ihren bekannten Folgen (Pleiten, Bankenzusammen-
brüchen, Zunahme der Arbeitslosigkeit) kulminierte, mußte er erkennen, 
daß viele das Heil nur noch bei den Extremen von Rechts und Links such-
ten. Die Reichstagswahl des Herbstes 1930, die erdrutschartige Gewinne für 
die NSDAP, aber auch für die KPD gebracht hatte, und der Tod von Schwie-
gervater und Schwester erzeugten bei Hirschberg eine tiefe Depression, die 
ihren Ausdruck in der Vision des baldigen Existenzverlusts und der Emigra-
tion fand.36 

Aber seine Kämpfernatur gewann rasch wieder die Oberhand. Rastlose 
Arbeit, etwa in Prozessen gegen Anhänger des Reichsbanners wegen Zusam-
menstößen mit nationalsozialistischen Schlägertrupps, zeigte ihm zweierlei. 
Auf der einen Seite die Tatsache, daß es zahlreiche idealistisch gesinnte Ver-
teidiger der Republik gab, auf der anderen Seite eine bereits in Schieflage 
geratene Justiz, die zwischen Sympathisanten und Gegnern der Demokratie 
nicht mehr zu unterscheiden vermochte.37 Und in ihrem Gefolge machte er 
eine opportunistische Presse aus, die vieles verschwieg, weil sie bei den künf-
tigen Regierenden keinen Anstoß erregen wollte.38 

Obwohl religiös ungebunden entschloß sich Hirschberg im Juni 1931, dem 
„Centraiverein der deutschen Staatsbürger jüdischen Glaubens" beizutre-
ten39, dessen Aktivitäten er bisher als viel zu moderat abgelehnt hatte. Im 
Kampf um den Bestand der Republik, der langsam in seine Endphase trat, 

36 Der Schriftsteller Lion Feuchtwanger schrieb am 21. Januar 1931: „Was also die In-
tellektuellen und die Künstler zu erwarten haben, wenn erst das Dritte Reich [...] er-
richtet wird, ist klar: Ausrottung. Das erwarten denn auch die meisten, und wer ir-
gend unter den Geistigen es ermöglichen kann, bereitet heute seine Auswanderung 
vor. Man hat, wenn man unter den Intellektuellen Berlins herumgeht, den Eindruck, 
Berlin sei eine Stadt von lauter zukünftigen Emigranten." Zitiert nach Volker Skier-
ka, Lion Feuchtwanger. Eine Biographie. Hrsg. von Stefan Jaeger. Berlin 1984, S. 110. 

37 Ausgezeichnetes Anschauungsmaterial bietet dazu der Strafprozeß um die sog. Mur-
nauer Saalschlacht von 1931, in dem Hirschberg als Verteidiger der SPD auftrat: 
StAM, AG 69110 und Landgerichte 3341 (Zeitungsausschnitte). 

38 Paul Hoser, Die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Hintergründe der Münch-
ner Tagespresse zwischen 1914 und 1934. Methoden der Pressebeeinflussung. 2 Bde. 
Frankfurt u.a. 1990. 

39 BayHStA, Reichsstatthalter 432. 
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schien ihm die Zusammenfassung aller staatsbejahenden Kräfte jedoch un-
abdingbar. 

Erste Frucht der neuen Zusammenarbeit war eine Analyse der „Hitlerbe-
wegung in Deutschland", deren Veröffentlichung in der amerikanischen 
Presse Stimmung gegen das drohende Unheil machen sollte. Die Umstände 
ihrer Überlieferung40 legen jedoch den Schluß nahe, daß die geplante Publi-
kation nicht zustande kam. 

Hirschberg ging in ihr vom sensationellen Reichstagswahlerfolg der 
NSDAP 1930 aus, der für ihn „vernunftgemäß" nicht zu erklären war. Im 
Sinne einer dem Ausland plausiblen Diagnose und Prognose der weiteren 
Entwicklung Deutschlands hielt er aber „ein richtiges Bild" der Hitlerbewe-
gung und der Quellen ihres scheinbar unaufhaltsamen Anstiegs für unerläß-
lich. 

Die Wirkung der Persönlichkeit Hitlers könne, was Physiognomie, Aufma-
chung und Auftreten betrifft, den Anhänger des gesunden Menschenver-
stands nur verwundern. Seine berühmte Rhetorik bestehe aus inhaltslosem 
und hysterischem Pathos. Problemen begegne er mit kindlicher Vereinfa-
chung, Agitation und Demagogie ersetze staatsmännisches Handeln. Endlose 
Wiederholung immer gleicher nationalistischer Phrasen suggeriere die Al-
leinberechtigung der nackten Gewalt und die Sinnlosigkeit internationaler 
Zusammenarbeit für Verständigung und Abrüstung. 

„Der Faustschlag auf den Verhandlungstisch [...] ist sein außenpolitisches 
Ideal." Die hysterische Anbetung brutaler Gewalt lege den Verdacht nahe, 
daß Hitler über die innere Schwäche seiner Persönlichkeit und seiner Bewe-
gung hinwegzutäuschen versuche. Diese Beobachtung decke sich mit dem 
Eindruck ehemaliger Gesinnungsgenossen, die Hitler als einen Mann schil-
dern, der jeder klaren Entscheidung auszuweichen und seine innere Ent-
schlußlosigkeit hinter einer napoleonischen Scheinfassade zu verdecken ver-
suche. 

Auch Programm und Politik der Hitlerbewegung seien innerlich haltlos 
und „trotz der scheinbar starken Geste in Wirklichkeit im Kerne angefault." 
Mit skrupelloser Agitation wolle man heterogenste Elemente zu Anhängern 
gewinnen, indem man jeder Gruppe bedingungslos verspreche, was sie zu 
hören wünscht. Der krude Radau-Antisemitismus der Partei und ihrer Orga-
ne werde durch gelegentliche taktisch motivierte Äußerungen Hitlers ge-
bremst, die vor allem im Ausland besänftigend wirken sollen. 

Um die Arbeiterschaft zu gewinnen, predige man „einen ganz merkwürdi-
gen Sozialismus". Die dabei vertretene revolutionäre Tendenz gleiche der 
kommunistischen „zuweilen aufs Haar, wie denn überhaupt ganz merkwürdi-
ge Ähnlichkeiten und Zusammenhänge zwischen Nationalsozialisten und 
Kommunisten trotz aller gegenseitigen Schlägereien bestehen." 

40 Wie vorige Anmerkung, bes. Schreiben des CV Berlin an Hirschberg vom 9. Novem-
ber 1931. 
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Gleichzeitig nehme Hitler Geld in beträchtlichem Ausmaß von der Groß-
industrie und bestreite diese Tatsache nicht einmal ernstlich. Der ungeheure 
Aufwand für Propaganda und Organisation seiner Partei sei auch nicht an-
ders erklärbar. Der freundschaftliche Umgang Hitlers mit Hochfinanz und 
Großindustrie und die großzügige Unterstützung durch diese habe bisher 
den Massenzustrom der Arbeiterschaft zu seiner Bewegung verhindert. 

Aus der inneren Unwahrhaftigkeit der NSDAP ergäben sich die sonder-
barsten Konsequenzen. Den Metallarbeiterstreik 1930 unterstütze die Berli-
ner Untergliederung der Partei nachhaltig, während Hitler gleichzeitig sei-
nen industriellen Gönnern gegenüber beruhigende Versicherungen abgebe. 
Mit vergleichbarer Skrupellosigkeit würden den Kleinbauern weitestgehende 
Versprechungen in Richtung einer Besserung ihrer Notlage gemacht, obwohl 
der Großgrundbesitz dieselbe Partei intensiv unterstütze. Bei Bedarf gebe 
sich die NSDAP sogar monarchiefreundlich, gleichzeitig versichere Hitler 
seine strenge Legalität gegenüber der bestehenden Staatsform. 

Den Gipfelpunkt der Verworrenheit und Skrupellosigkeit sieht Hirschberg 
in den wirtschaftlichen Zusicherungen, die Hitler zur Anlockung neuer An-
hänger Kleinrentnern, Invaliden, Arbeitslosen, Bürgern, Kaufleuten, Bauern, 
also heterogensten Schichten mache. „Kapitalistische und antikapitalistische, 
revolutionäre und reaktionäre Forderungen werden einem urteilslosen Pu-
blikum in verworrenster Mischung vorgetragen." 

Der Finanztheoretiker der Partei, Gottfried Feder, vertrete amateurhaft 
die Abschaffung der Zinsknechtschaft, womit er eine Limitierung auf maxi-
mal 5% Zins meint. Angesichts des Finanzbedarfs Deutschlands und der in-
ternationalen Verflechtung des Geldmarktes werde stürmische Heiterkeit 
der Fachleute die Folge sein. 

Solche oder ähnliche Blamagen, z.B. bei der Aufdeckung der Tatsache, daß 
viele Unterführer vorbestraft seien, hätten bei anderen Parteien rasche Kon-
sequenzen nach sich gezogen. Mit der Erklärung, seine Mitarbeiter seien 
raue Kämpfer, bei denen bürgerliche Kategorien fehl am Platze wären, ziehe 
sich Hitler ohne Prestigeverlust aus der Affäre. 

Weil er gehofft habe, nach den Wahlen 1930 an der Regierung beteiligt zu 
werden, habe er außenpolitisches Wohlverhalten und gleichzeitig seine Ab-
kehr von einem gewaltsamen Umsturz im Innern versprochen. Seinem be-
kannten Legalitätseid zuwider treibe er unaufhörlich Propaganda gegen Re-
publik und Reichsregierung. Die Folge, ständige Ausschreitungen mit Worten 
und Gewalttaten, habe Deutschland an den Rand des latenten Bürgerkriegs 
gebracht. 

Hirschberg sah im wesentlichen wirtschaftliche Verzweiflung als Grund für 
den Übergang vieler Wähler zu Hitler. „Der Zulauf zur Hitlerfahne ist bei 
90% der Mitläufer nichts weiter als ein Ausdruck der wirtschaftlichen Hoff-
nungslosigkeit, die durch den nunmehr 12 Jahre ununterbrochen andauern-
den wirtschaftlichen Druck und seine Steigerung zu der gegenwärtigen 
schweren Depression in Deutschland geführt hat." 
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Den beiden staatstragenden Parteien Zentrum und SPD sei es nach den 
Wahlen gelungen, den Hebel dort anzusetzen, wo die braune Gefahr am ent-
schiedensten bekämpft werden muß, bei der Milderung der Wirtschaftsde-
pression und bei der rücksichtslosen Ordnung der Staatsfinanzen. Die hier-
für erforderlichen Opfer seitens der Bevölkerung bewegten sich an der 
Grenze des überhaupt Erträglichen, weil Deutschland von der Wirtschaftsde-
pression im Gegensatz zu anderen Ländern in einem durch die Inflation be-
reits ausgebluteten Zustand getroffen werde. 

Die Unterstützung der Regierung Brüning verlange auch von der Anhän-
gerschaft der oppositionellen SPD außerordentliches politisches Verständnis. 
Ihre Mehrzahl sei dazu bereit, die wirtschaftliche Verzweiflung treibt aber 
Teile der Arbeiterschaft zu den Kommunisten, „sodaß die Basis der Ver-
nunftpolitik nicht nur nach rechts, sondern auch nach links schmäler gewor-
den ist." 

Deutschland könne aus eigener Kraft nicht wieder auf die Beine kommen, 
sondern bedürfe der wohlwollenden Unterstützung der Gläubigerstaaten 
und des Auslandskapitals. Somit sei die Bekämpfung des Radikalismus von 
Rechts und Links ein internationales Problem geworden, das der Aufmerk-
samkeit des Auslands in hohem Maße bedürfe. 

„Das Aufschwellen oder Abschwellen der Radikalen geht mit dem Auf-
oder Abschwellen der Wirtschaftskrise haarscharf parallel. Jede Erleichte-
rung, die Deutschland gewährt wird, bedeutet ein Erstarken vernünftiger Po-
litik gegenüber der radikalen agitatorischen Verhetzung. Hitler scheut kein 
Opfer, auch kein Opfer des Intellekts und des Charakters, um an die Regie-
rung zu kommen." Eine Stärkung des Dammes, den alle antifaschistischen 
Parteien, besonders Zentrum und SPD, errichtet haben, „ist keineswegs nur 
ein deutsches Problem". 

Außer Zweifel stehe, daß ein Sieg Hitlers das politische und wirtschaftli-
che Chaos nach sich ziehen und damit letztlich den Bolschewismus fördern 
dürfte. Die faschistische und die bolschewistische Gefahr in Deutschland sei-
en, weder über-, noch unterschätzt, „völlig und restlos identisch". Jede Milde-
rung, jedes Entgegenkommen, die eine Besserung der Verhältnisse bewirk-
ten, brächten Vertrauen und müßten möglich sein. „Sicherlich ist nicht 
Deutschland allein daran interessiert, daß in dieser chaotischen Epoche das 
Chaos in Deutschland verhindert wird." 

Die konkrete Gefährlichkeit der Hitlerpartei nachzuweisen, war Hirsch-
berg ein dringendes Bedürfnis. So beteiligte er sich zusammen mit seinem 
Sozius Philipp Löwenfeld an der Sammlung von belastendem Material über 
die NSDAP durch das preußische Innenministerium, die im wesentlichen mit 
dem Namen des Justitiars der dortigen Polizeiabteilung, Dr. Robert M. W. 
Kempner41, verbunden ist. 

41 Robert Kempner (1899-1993) hat unter Pseudonym folgende Arbeiten dazu veröf-
fentlicht: Procurator, Aus der Justizverwaltung des „Dritten Reiches". In: Die Justiz 
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Noch Ende 1932 kritisierte er die verderblichen Folgen für Staatsautorität 
und Rechtsgefühl durch den Mißbrauch des Artikels 48 Absatz 2 der Reichs-
verfassung, durch Erlaß von solchen Notverordnungen, die weder eine er-
hebliche Störung oder Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
zum Anlaß haben, noch nötige Maßnahmen zu ihrer Wiederherstellung bein-
halten.42 Als Anwalt scheint es ihm besonders wichtig gewesen zu sein, „Ver-
wahrung gegen diese untragbaren Verschlechterungen der Strafrechtspflege 
einzulegen, weil wir verpflichtet sind, die Grundlage der Rechtspflege zu be-
wahren und in eine bessere Zeit hinüberzuretten. Im übrigen ist der Protest 
gegen die Beseitigung der wichtigsten Rechtsgrundlagen des Angeschuldig-
ten im Strafprozeß für denjenigen, dem das Recht Gewissenssache ist, eine 
Angelegenheit des Gewissens und daher notwendig und unvermeidlich."43 

Die Endphase der Weimarer Republik war auch von einer Radikalisierung 
des politischen Kampfes gekennzeichnet. Die eine Seite dieses Kampfes war 
der unmittelbare persönliche Terror, der Angriff auf Leib, Leben und Eigen-
tum des einzelnen Gegners oder der gegnerischen Gruppe. Daneben trat, in 
seiner Bedeutung vielfach nicht genügend gewürdigt, der Kampf gegen die 
persönliche Ehre des Kontrahenten. 

Die Nationalsozialisten entwickelten in dieser Variante der Auseinander-
setzung, die sie systematisch ausbauten, hohe Virtuosität.44 Auch Max 
Hirschberg war mehrfach Ziel öffentlicher Angriffe, die ihn als Verteidiger 
und als Juden herabzuwürdigen bezweckten. 

In seinem Bericht über einen Beleidigungsprozeß, in dem Hirschberg zwei 
Journalisten erfolglos verteidigt hatte, führte der „Völkische Beobachter"45 

VI (1931), S. 396 ff.; Justinian, Die Justiz des Dritten Reiches. Ebd. VII (1932), 
S. 455 ff.; Eike von Repgow, Justizdämmerung und Auftakt zum Dritten Reich. Ber-
lin 1932 (Nachdruck 1963); [Hrsg.], Der verpaßte Nazi-Stopp. Die NSDAP als staats-
und republikfeindliche, hochverräterische Verbindung. Preußische Denkschrift von 
1930. Berlin 1983. 
Vgl. seine Erinnerungen: Ankläger einer Epoche. Lebenserinnerungen. Berlin 1983, 
sowie Hermann Weber, Robert M. W. Kempner (1899-1993). Vom Justitiar in der 
Polizeiabteilung des Preußischen Innenministeriums zum stellvertretenden US-
Hauptankläger in Nürnberg. In: Helmut Heinrichs u.a. (Hrsg.), Deutsche Juristen jü-
discher Herkunft. München 1993, S. 793-811. 

42 Max Hirschberg, Die Verschlechterung der Strafrechtspflege durch Notverordnun-
gen. In: Die Justiz VIII (1932/33), S. 122-133. 

43 Ebd., S. 132. Vgl. dazu auch seinen Sozius Philipp Löwenfeld, Das Strafrecht als poli-
tische Waffe. Berlin 1933. 

44 Vgl. allgemein und mit Beispielen Heinrich Hannover und Elisabeth Hannover-
Drück, Politische Justiz 1918-1933. Frankfurt 1966, S. 263-273, bes. S. 271 ff.; Krach 
(wie Anm.19), S. 116 ff., 121 ff. und 145 ff. und zeitgenössisch: Anonymus, Calumniare 
audacter! Neuer Gebrauch eines alten Rezeptes. In: Die Justiz VIII (1932/33), 
S. 106-122. 

45 „Völkischer Beobachter" Nr. 22 vom 22. Januar 1932, Artikel „Georg Müller-Verlag 
gegen Münchner Post - Judenhetze vor dem Münchner Amtsgericht", dort auch das 
folgende Zitat. 
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Folgendes aus: „Das Plädoyer des R. A. Hirschberg zeigte die charakteristi-
sche semitische Technik. Ein menschlich an sich bedauernswerter Vorgang 
wird zu einer Sensationshetze mißbraucht, aus Wut, weil ein jahrelang unter 
jüdischem Einfluß stehender Verlag die Kraft gefunden hat, sich davon unab-
hängig zu machen und sich auf die nationale Aufgabe einer deutschen Gei-
steskultur wiederzubesinnen." 

Die vorhandenen Gerichtsakten46 lassen jedoch keinerlei Schlüsse auf ein 
sensationsheischendes Auftreten Hirschbergs zu, der konsequenterweise ge-
gen den verantwortlichen Redakteur des Naziblattes Beleidigungsklage er-
hob.47 

Das angerufene Amtsgericht München räumte ein, daß die Anwürfe geeig-
net seien, „den Privatkläger verächtlich zu machen und in der öffentlichen 
Meinung herabzuwürdigen. Sie enthalten den Vorwurf, der Privatkläger habe 
die Verteidigung unanständig, mit Beschimpfungen, sensationshetzerisch, 
pflichtwidrig, eines Rechtsanwalts unwürdig geführt." Da sie im Verfahren 
nicht bewiesen werden konnten, wurde der Angeklagte wegen übler Nachre-
de zu 600,- Reichsmark Geldstrafe verurteilt. 

Eine härtere Bestrafung etwa im Sinne der „Verordnung des Reichs-
präsidenten zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen und zum Schutze des 
inneren Friedens" vom 8. Dezember 193148, die eine Verstärkung des Eh-
renschutzes gegen Beleidigungen im politischen Kampf ermöglicht hätte, 
lehnte das Gericht ausdrücklich ab, indem es Hirschberg kurzerhand als 
nicht im öffentlichen Leben stehend bezeichnete.49 

Die einflußreichen völkischen Publizisten Dr.Wilhelm Stapel und Al-
brecht Erich Günther, Herausgeber der Zeitschrift „Deutsches Volkstum", 
die einen sog. „literarischen Antisemitismus"50 vertraten, hatten vor Gericht 
gegen Hirschberg und seinen Sozius Philipp Löwenfeld mehrfach den kürze-
ren gezogen.51 

Aus Verärgerung darüber verfaßte Stapel eine Abhandlung unter dem Ti-
tel „Anwaltschaft und Judentum. Ein Beitrag zur Psychologie der Prozeßver-
handlung".52 In einem auf den ersten Blick sich wissenschaftlich gebenden 

46 StAM, AG 37007: Gustav Pezold gegen Martin Gruber und Dr. Wolfgang Bretholz 
wegen Beleidigung 1932. 

47 StAM, AG 43319: Max Hirschberg gegen Gerhard Binz wegen Beleidigung 1932, 
dort auch das folgende Zitat. 

48 Druck: RGBl. I (1931), S. 742. 
49 Vgl. den zeitgenössischen Anonymus (wie Anm.44), S. 121: „Neben einer gewissen 

kühlen Haltung vieler Richter gegenüber dem neuen Staat muß auch dort, wo eine 
solche Haltung beim Gericht nicht anzunehmen ist, eine weitgehende Weltfremdheit 
und Unkenntnis der heutigen politischen Propagandamethoden festgestellt werden." 

50 Carl von Ossietzky, Antisemiten. In: „Die Weltbühne" 1932/2, S. 88 ff. 
51 StAM, AG 43322: Philipp Löwenfeld gegen Wilhelm Stapel und Albrecht Erich 

Günther wegen übler Nachrede und Beleidigung 1932, dort auch die Vorgeschichte. 
52 In: „Deutsches Volkstum" 2. Septemberheft 1932, S. 752-757, dort auch die folgen-

den Zitate. 
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Ton offenbarte sie Antisemitismus krudester Art. Die große Zahl von „pene-
tranten" jüdischen Anwälten habe nicht nur wirtschaftliche und gesellschaft-
liche, sondern auch psychologische Gründe, weil sich Juden ihrer geistigen 
Beschaffenheit wegen besonders für diesen Beruf eigneten. 

Gerade im unsicheren Fall gehe ein Deutscher oft zum jüdischen Anwalt, 
weil „er nicht wohl von einem abwägenden, objektiven Anwalt deutschen 
Geblütes durchgekämpft werden kann." Dem Juden nämlich komme es nicht 
auf die Sache, sondern auf den Triumph an, „weil ihm das Durchfechten ei-
ner schwierigen Sache zugleich ein Durchsetzen seiner selbst bedeutet. [...] 
Recht ist eine »unpersönliche' und ,logische' Sache. In diese kühle Atmos-
phäre des römischen und germanischen Erwägens und Urteilens dringt nun 
das orientalische Temperament des jüdischen Anwalts ein [und] erzeugt in 
der Regel nicht logische Klarheit, sondern Stimmungen, Abblendungen, 
Übertonungen, grelle Effekte usw. Durch solche Mittel wird zwar dem Sieg 
einer Partei, aber nicht dem Siege des Rechtes gedient." 

Stapel konstruierte einen prinzipiellen Widerspruch zwischen anwaltlicher 
Interessenvertretung und Rechts- bzw. Wahrheitsfindung und machte dafür 
das angeblich nur jüdischen Anwälten eigene exzessive Engagement für ihre 
Partei verantwortlich. Wie er sich praktisch die künftige Rolle der Juden in 
der Justiz vorstellte, verriet er an anderer Stelle:53 

„Die beiden hierarchischen Funktionen des Richtens und Erziehens sind 
dem Juden für den Bereich des Deutschtums verschlossen." 

Stapel hatte es jedoch nicht bei allgemein gehaltenen Ausführungen belas-
sen, sondern war in seiner erstgenannten Abhandlung so weit gegangen, rela-
tiv unverhüllt seiner Verärgerung über Hirschberg und Löwenfeld durch die 
namentliche Einführung zweier typischer Vertreter des jüdischen Anwalts-
standes, „Montanus" (Hirschberg) und „Campanus" (Löwenfeld), Ausdruck 
zu verleihen. 

Hirschberg und Löwenfeld reichten deshalb am 18. November 1932 beim 
zuständigen Amtsgericht München Klage wegen übler Nachrede und Belei-
digung ein.54 Die von Hirschberg gefertigte Klagebegründung läßt auf 17 Sei-
ten, was die Beurteilung der „Niedrigkeit des Niveaus" der Stapeischen Ab-
handlung betrifft, nichts zu wünschen übrig. Darüber konnte auch das Vor-
bringen der Gegenseite nicht hinwegtäuschen, die allen Ernstes das Pam-
phlet als „rein wissenschaftlich" bezeichnete, „indem eine Reihe ethnogra-
phischer und psychologischer Thesen aufgestellt wird, die den Charakter all-
gemeiner Werturteile haben. Der inkriminierte Aufsatz ist, wie schon sein Ti-
tel beweist, eine wissenschaftliche Kritik über gewerbliche Leistungen[!] im 
Sinne des § 193 Reichsstrafgesetzbuch." 

53 Wilhelm Stapel, Versuch einer praktischen Lösung der Judenfrage. In: Albrecht 
Erich Günther (Hrsg.), Was wir vom Nationalsozialismus erwarten. Zwanzig Ant-
worten. Heilbronn 1932, S. 186 ff., dort S. 189 das folgende Zitat. 

54 St AM, AG 43354, dort auch das Folgende. 
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Die Pseudowissenschaftlichkeit des „Edelantisemiten" Stapel war denn 
doch zu offensichtlich. Für Hirschberg und Löwenfeld war ihre Klage nach 
eigenem Eingeständnis „lediglich eine unerwünschte Verpflichtung gegen-
über sich selbst, gegenüber ihren jüdischen Mitbürgern und gegenüber dem 
Anwaltsstand, sich gegen die üblen Nachreden solcher Leute zu wehren." 

Das Amtsgericht München stellte das Verfahren am 28. Januar 1933 ein, 
weil es die Behauptung Stapels für glaubhaft hielt, „er habe die Tat aus poli-
tischen Beweggründen begangen." Von einem wissenschaftlichen Aufsatz 
war plötzlich nicht mehr die Rede. Zu Hilfe kam ihm dabei das „Gesetz über 
Straffreiheit" vom 20. Dezember 193255, das eine Verfahrenseinstellung in 
solchen Fällen ermöglichte, in denen keine schwerere Strafe als Geldstrafe 
oder Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren zu erwarten war. 

Für Hirschberg war das Jahr 1932 wie in einer klassischen Tragödie „der 
,Moment der letzten Spannung', in dem die deutsche Republik vielleicht hät-
te gerettet werden können."56 Daß diese Rettung unterblieb, lastete er in der 
Rückschau der mangelnden Risikobereitschaft der staatstragenden Kräfte in 
Deutschland mit den Worten an: „Die Führer der demokratischen Parteien 
und der Gewerkschaften taten nichts Entscheidendes, um das drohende Ver-
hängnis aufzuhalten. Sie waren wie gelähmt."57 

Diese Kritik bezog sich insbesondere auf die Haltung der SPD beim sog. 
Preußenschlag vom 20. Juli 1932, als eines der letzten Bollwerke der Repu-
blik zerstört wurde. Hirschberg ahnte bereits, was kommen würde: „Am tief-
sten entmutigte uns die kampflose Kapitulation der preußischen Regierung 
Braun-Severing. "58 

Nach der Machtergreifung am 30. Januar 1933 blieb Bayern auf Grund der 
politischen Gegebenheiten - die Regierung Held war, wenn auch nur ge-
schäftsführend, noch immer im Besitz der Macht - eine Schonfrist bis zu den 
auf den 5. März 1933 terminierten Reichstagswahlen. Hirschberg war sich 
der direkten persönlichen Gefahr durchaus bewußt. Sein Verstand gebot ihm 
die sofortige Emigration, auch um seine Familie zu schützen. 

Die trügerische Ruhe in Bayern, die ihm relativ ungestörte Arbeit ermög-
lichte, die Hoffnung auf ein schnelles Ende von Hitlers „Regierung der na-
tionalen Konzentration" und der ehrenwerte, aber nicht unproblematische 
Standpunkt, „daß ich die Sache, für die ich 14 Jahre gekämpft hatte, nicht im 
Augenblick der Gefahr im Stich lassen könne"59, bewogen ihn zu bleiben. 

Die dramatischen Folgen hat Hirschberg am Ende des 13. und im 14. Ka-
pitel seiner Erinnerungen geschildert. Bevor er als einer der ersten politi-

55 RGBl. I (1932), S. 559. 
56 Max Hirschberg, Harvard-Manuskript, S. 81. Zu den näheren Umständen dieser 

Quelle vgl. unten Anm. 113. 
57 Ebd., S. 81. 
58 Ebd., S. 83. 
59 Ebd., S. 84. 
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sehen Gegner noch in der Nacht vom 9. auf 10. März 1933 im Zuge der 
staatsstreichartigen NS-Machtergreifung60 in Bayern verhaftet wurde, konnte 
er seinen Sozius Philipp Löwenfeld warnen, der sofort in die Schweiz floh. 

Die sich nun anschließende Schutzhaft61 dauerte mehr als 5 Monate und 
war für Hirschberg in vielerlei Hinsicht eine schwere Prüfung. „Rechtsgrund-
lage" der Verhaftung war die sog. Reichstagsbrand-Verordnung62, die ab so-
fort den politischen Sektor aus dem Geltungsbereich der allgemeinen 
Rechtsordnung ausklammerte, die bürgerlichen Grund- und Freiheitsrechte 
aufhob sowie den dauernden zivilen Ausnahmezustand und die von der Ju-
stiz nicht mehr kontrollierte Gegnerbekämpfung zur Norm machte. 

Als langjähriger Gegner der Hitlerbewegung, der dem Parteiführer und 
nunmehr in Amt und Würden gelangten Funktionären gerichtlich begegnet 
war, mußte Hirschberg mit dem Schlimmsten rechnen. Seine Haftzeit verlief 
dann in Anbetracht der Palette des damals Möglichen verhältnismäßig 
glimpflich. 

Hirschberg kam nach nur eintägigem Aufenthalt in der berüchtigten Poli-
zeihaftanstalt an der Ettstraße63 in das Gefängnis an der Corneliusstraße, ei-
ne Außenstelle des Gefängnisses München-Stadelheim, also in Justizgewahr-
sam. Er hat die humane Behandlung durch Justizbeamte später ausdrücklich 
hervorgehoben. Zugute kam ihm sicherlich auch der Einsatz zahlreicher Per-
sonen, die sich auf Veranlassung seiner Ehefrau Bessie für seine Freilassung 
verwendeten, unter ihnen Anwaltskollegen, Kriegskameraden oder sonstige 
Bekannte.64 

Für Hirschberg selbst muß die Unsicherheit am bedrückendsten gewesen 
sein. „Der plötzliche Übergang von fieberhafter Arbeit zu vollständiger Be-
schäftigungslosigkeit ist das Schlimmste."65 Er durfte zwar Bücher und Zei-
tungen lesen, lernte auch in einer Art von Beschäftigungstherapie Italienisch, 
aber die völlige Isolation von der Außenwelt, ohne Besuch, Vernehmung 
oder Anklagemitteilung, führte zu einer Haftpsychose, die sich vor allem 
durch quälende Schlaflosigkeit äußerte. 

Erst nach zwei Monaten wurde Besuch erlaubt, was ihn aber nur halbwegs 
beruhigen konnte. Er erlitt einen schweren Rückschlag, als er von der Er-
mordung seines früheren Klienten Fechenbach erfuhr und mitansehen muß-

60 Vgl. dazu ausführlich Falk Wiesemann, Die Vorgeschichte der nationalsozialistischen 
Machtergreifung in Bayern 1932/33. Berlin 1975. 

61 Dazu ausführlich Martin Broszat, Der Staat Hitlers. München 1969, S. 105. 
62 Verordnung zum Schutz von Volk und Staat vom 28. Februar 1933, Druck: RGBl. I 

(1933), S. 83. 
63 Die entsprechenden Gefangenenverzeichnisse (StAM, Polizeidirektion München 

8563-8568) lesen sich für die Zeit ab dem 10.3.1933 wie ein „Who is who" bayeri-
scher NS-Gegner. Vgl. Stefan Lorant, I was Hitlers Prisoner. London 1935 (deutsch 
München 1985, Taschenbuchausgabe München 1987). 

64 Vgl. die einschlägigen Unterlagen BayHStA, MJu 21015. 
65 Max Hirschberg, Harvard-Manuskript, S. 86. 
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te, wie alle Mitgefangenen bis auf ihn entlassen wurden. Erst im Sommer 
teilte ihm ein Kollege, der mit der politischen Polizei kollaborierte, mit, daß 
er nicht für das KZ Dachau vorgesehen sei und seine Entlassung unmittelbar 
bevorstehe. 

Diese erfolgte schließlich, weil es der politischen Polizei Himmlers und 
Heydrichs auch nach über fünf Monaten nicht gelungen war, belastendes 
Material beizubringen, das in irgendeiner Weise justiziabel gewesen wäre. 
Hirschberg war bekanntermaßen ein politischer Gegner, hatte sich aber 
natürlich immer im Rahmen der geltenden Gesetze bewegt. Das junge „Drit-
te Reich" fühlte sich, wohl auch mit dem Blick auf das Ausland, noch rudi-
mentär an Recht und Gesetz gebunden, die Justiz stand erst am Anfang ihres 
Weges zu „Anpassung und Unterwerfung", und vielleicht hatte man den Ein-
druck, Hirschberg durch die Schutzhaft genügend eingeschüchtert zu haben. 

Inwieweit echte „Schutzhaft" vor möglichen Nachstellungen Ernst Röhms 
vorlag, wie Hirschberg im Rückblick vermutete, ist quellenmäßig nicht nach-
weisbar, aber nicht völlig von der Hand zu weisen. Ein belegbarer Versuch, 
von SA-Seite gegen ihn vorzugehen, datiert erst vom November 1933.66 

Während der Haftzeit drohte noch von anderer Seite Gefahr für die be-
rufliche und wirtschaftliche Existenz Hirschbergs. Gemäß ihrer antisemiti-
schen Programmatik versuchte die NSDAP mit verschiedenen Maßnahmen, 
Juden aus dem Staats- und Wirtschaftsleben auszuschalten.67 

Hierzu zählte das am 7. April 1933 von der Reichsregierung erlassene 
„Gesetz über die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft".68 In enger Anlehnung 
an das „Berufsbeamtengesetz"69 vom selben Tag war in ihm die Entlassung 
aller jüdischen Rechtsanwälte vorgesehen. Ausnahmen bestanden nur bei 
sog. Altanwälten (Zulassung vor dem 1. August 1914) und bei Frontkämp-
fern des Weltkriegs. In den vier bayerischen Oberlandesgerichtsbezirken wa-

66 BayHStA, MJu 21015: Schreiben des Sonderbevollmächtigten der Obersten SA-
Führung an das bayerische Justizministerium vom 17. November 1933, in welchem 
die Entfernung Hirschbergs aus der Anwaltschaft wegen seiner Rolle 1931 im 
Röhm-Prozeß (§ 175) gefordert wird. Vgl. ebd. Aktenvormerkung vom 21. Dezem-
ber 1933 und Vermerk vom 13. November 1934. 

67 Für das Schicksal jüdischer Juristen siehe Krach (wie Anm. 19), Horst Göppinger, 
Juristen jüdischer Abstammung im „Dritten Reich". Entrechtung und Verfolgung. 
München 21990 und Wolfgang Benz, Von der Entrechtung zur Verfolgung und Ver-
nichtung. Jüdische Juristen unter dem nationalsozialistischen Regime. In: Helmut 
Heinrichs u.a. (Hrsg.), Deutsche Juristen jüdischer Herkunft. München 1993, 
S. 813-852. 

68 Druck: RGBl. I (1933), S. 188; vgl. Göppinger (wie Anm.67), S. 87 ff., Benz (wie 
Anm.67), S. 823 ff., Krach (wie Anm. 19), S. 202 ff. (Entstehungsgeschichte) bzw. 
S. 240 ff. (Auslegung und Durchführung) sowie Lothar Gruchmann, Justiz im Dritten 
Reich 1933-1940. Anpassung und Unterwerfung in der Ära Gürtner. München 1988, 
S. 124 ff. 

69 „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums", Druck: RGBl. I (1933), 
S. 175; vgl. Göppinger, S. 69 ff. und Gruchmann, S. 131 ff. 
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ren davon 121 Personen betroffen.70 Für den Oberlandesgerichtsbezirk Mün-
chen waren dies bei etwa 200 zugelassenen und 55 entfernten jüdischen 
Rechtsanwälten rund 38% der Gesamtzahl. 

Obwohl bei Max Hirschberg beide Zulassungskriterien des Rechtsan-
waltsgesetzes (Zulassung 1911 und dekorierter Frontkämpfer 1915-1918) zu-
trafen, glaubte man ernsthaft, § 3 dieses Gesetzes ins Spiel bringen zu kön-
nen. Dieser Schloß „Personen, die sich in kommunistischem Sinne betätigt 
haben," von der Rechtsanwaltschaft aus. 

Die „Bekanntmachung zur Ausführung des Reichsgesetzes über die Zulas-
sung zur Rechtsanwaltschaft" des bayerischen Justizministeriums vom 
18. April 193371 sah für einen solchen Fall vor, daß die Rücknahme der Zu-
lassung vom Anwaltskammervorstand beim zuständigen Oberlandesgerichts-
präsidenten zu beantragen sei. Dieser sollte unverzüglich über den betroffe-
nen Rechtsanwalt das Vertretungsverbot verhängen, ihn und die Vorstände 
der beteiligten Gerichte hören, ihm gebotene Ermittlungen anstellen und die 
angefallenen Akten nebst seiner gutachtlichen Stellungnahme beschleunigt 
dem Staatsministerium der Justiz vorlegen. 

Die seit Ende März/Anfang April 1933 gleichgeschaltete Münchner 
Rechtsanwaltskammer72 stellte durch den Vorsitzenden ihres Vorstands am 
2. Mai 1933 beim Münchner Oberlandesgerichtspräsidenten bezüglich 
Hirschberg einen Antrag auf Rücknahme der Anwaltszulassung, „da kein 
Zweifel besteht, daß er sich [...] kommunistisch betätigt hat. [Er] soll nach 
den mir zugegangenen Informationen Mitglied der USP gewesen sein und 
regelmäßig Angehörige dieser Partei, wie auch der kommunistischen Partei 
verteidigt haben. Die ganze Einstellung des Rechtsanwalts Dr. Hirschberg 
läßt keinen Zweifel darüber, daß er mit den weltanschaulichen Grundsätzen 
und Zielen des Kommunismus einverstanden ist."73 

Der Oberlandesgerichtspräsident verfuhr im Sinne der oben genannten 
Bekanntmachung des bayerischen Justizministeriums vom 18. April 1933. 
Aus den vorliegenden Akten ist nicht ersichtlich, von wem der absurde Kom-
munismusverdacht gegen Hirschberg erhoben wurde. Parteikreise sind anzu-
nehmen, nicht auszuschließen ist eine Urheberschaft aus dem Kollegenkreis. 

Vielen der um Stellungnahme gebetenen Richter und Staatsanwälte der 
Münchner Gerichte war erwartungsgemäß eine Affinität Hirschbergs zum 
Kommunismus nicht bekannt, auch solchen, denen er längere Zeit und häu-
fig begegnet war. Man kannte ihn als „Anhänger und wohl auch Mitglied" 
der SPD. Das Urteil eines Senatspräsidenten am Oberlandesgericht Mün-

70 Lorenzen (wie Anm.19), S.184 und Gruchmann, S. 150. 
71 Druck: Bayerisches Justizministerialblatt NF V (1933), S. 17. 
72 Zu den rechts- und gesetzwidrigen Vorgängen im einzelnen Robert Heinrich, 100 

Jahre Rechtsanwaltskammer München. Festschrift. München 1979, S. 107 ff; die 
Parallelvorgänge in Preußen bringt Krach (wie Anm.19), S. 215 ff. 

73 BayHStA, MJu 21015. 
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chen steht für viele: „Nach meinen Beobachtungen hat sich Dr. Hirschberg -
seiner linksgerichteten politischen Einstellung ungeachtet - in seinem Auf-
treten vor Gericht stets einer durchaus sachlichen und maßvollen Pro-
zeßführung befleißigt."74 

Der Leiter der Staatsanwaltschaft beim Landgericht München I äußerte 
sich ähnlich und fügte hinzu, belastende Akten seien nicht ermittelt worden, 
vielmehr erlaube das vorliegende Material den Schluß, „daß Rechtsanwalt 
Dr. Hirschberg wie sein Kanzleigenosse Rechtsanwalt Dr. Löwenfeld in eine 
Gegnerschaft zu kommunistischen Organisationen getreten ist."75 

Aus dem im Ergebnis ähnlichen Schreiben des Präsidenten des Landge-
richts München I verdient folgender Passus hervorgehoben zu werden: 
„Richtig ist, daß Dr. Hirschberg nach der Niederwerfung der Räterepublik 
auch Kommunisten verteidigt hat. Schlußfolgerungen auf seine weltanschau-
liche Einstellung können hieraus aber wohl kaum gezogen werden, denn die 
Verteidigung in Volksgerichtssachen war eine notwendige und in den aller-
meisten Fällen mußten Offizialverteidiger aufgestellt werden."76 

Negative Urteile, die gelegentlich geäußert wurden, etwa dahingehend, 
daß Hirschberg sehr weit links stehe und im Vergleich zu seinem Sozius 
Löwenfeld „politisch als der gefährlichere anzusehen" sei77, konnten akten-
mäßig nicht belegt werden, gaben allgemeine Eindrücke der befragten Rich-
ter wieder und erlauben eher Rückschlüsse auf deren politische Einstellung. 
Die Stellungnahme der Bayerischen Politischen Polizei enthielt ebenfalls 
kein verwertbares Material.78 

Inzwischen hatte die besorgte Ehefrau Hirschbergs zahlreiche Freunde 
und Bekannte ihres Mannes alarmiert, die mit z.T. bewegenden und mutigen 
Schriftsätzen für ihn eintraten. Besonders erwähnenswert ist hierbei sein An-
waltskollege Dr. Anton Graf von Pestalozza, dessen ausführliches Schreiben 
große menschliche Wärme erkennen läßt, gleichzeitig aber auch auf beinahe 
klassische Art demonstriert, zu welchen sprachlichen und gedanklichen Ver-
renkungen eine Diktatur (ver)führen kann.79 

Max Hirschberg selbst bezog aus der Schutzhaft in einem Schreiben vom 
12. Mai 1933 an den Oberlandesgerichtspräsidenten ausführlich Stellung. 
Nach zweimonatiger quälender Schutzhaft, ohne konkrete Aussicht auf Ent-
lassung, mit ungebrochenem Mut zu seiner Rechtfertigung verfaßt, kann man 

74 BayHStA, MJu 21015: Schreiben des Senatspräsidenten Zeiß vom 4. Mai 1933. 
75 Ebd., Schreiben des Oberstaatsanwalts Jaenicke vom 9. Mai 1933. 
76 Ebd., Schreiben des Landgerichtspräsidenten Kühlewein vom 29. Mai 1933. 
77 Ebd., Schreiben des Landgerichtsdirektors Bertram vom 23. Mai 1933, des Landge-

richtsdirektors Bruner vom 24. Mai 1933 und des Landgerichtsrats Renner II vom 
1. Juni 1933. 

78 Ebd., Schreiben vom 22. Mai 1933. 
79 Ebd., Schreiben von Rechtsanwalt Dr. Anton Graf von Pestalozza vom 17. Mai 1933. 
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dieses Schreiben als sein politisches „Credo" bezeichnen. Es ist deshalb in 
seinen wesentlichen Passagen im Anhang abgedruckt.80 

Der Oberlandesgerichtspräsident beschränkte sich seinerseits auf die (ver-
gebliche) Durchsicht von nicht weniger als 29 (!) Prozeßakten politischen In-
halts, an denen Hirschberg seit 1920 als Verteidiger beteiligt war, sowie eini-
ger literarischer Arbeiten aus seiner Feder. Am 9. Juni 1933 hielt er „weitere 
Ergänzungen und Ermittlungen [...] nicht für veranlaßt und nicht für aus-
sichtsvoll"81 und bekundete damit gegenüber der Anwaltskammer eine nicht 
zu überhörende Ratlosigkeit, was den Nachweis der inkriminierten kommu-
nistischen Betätigung betraf. 

Mit Vorstandsbeschluß vom 15. Juli 1933 mußte die Anwaltskammer ihren 
eigenen Antrag auf Rücknahme der Anwaltszulassung Hirschbergs zurück-
nehmen, „da nach den dem Kammervorstand zur Verfügung stehenden Un-
terlagen ein Beweis für eine kommunistische Betätigung [...] nicht vor-
liegt."82 

Daran konnte auch der nachträgliche Versuch eines nationalsozialistischen 
Mitglieds des Kammervorstands, mit der Vorlage einer Veröffentlichung aus 
dem Jahr 1919 „neue Tatsachen für die kommunistische Einstellung Hirsch-
bergs" beweisen zu können, nichts ändern.83 Gemeint war das Buch Hirsch-
bergs „Bolschewismus. Eine kritische Untersuchung über die amtlichen Ver-
öffentlichungen der russischen Sowjet-Republik." München-Leipzig 1919, 
dessen Untertitel und Vorbemerkung das genaue Gegenteil einer kommuni-
stischen Einstellung belegen. Der Vorsitzende des Kammervorstands konnte 
der Veröffentlichung auch „nichts Nachteiliges gegen Dr. Hirschberg entneh-
men".84 

Da auch der Oberlandesgerichtspräsident „im Einverständnis mit den 
Vorständen der beteiligten Gerichte" in seiner Stellungnahme zu keinem an-
deren Ergebnis kam85, eine nochmalige Rücksprache der Anwaltskammer 
bei der Politischen Polizei ergab, daß dort keine neuen Erkenntnisse vorlä-
gen, und eine inzwischen erschienene Durchführungsverordnung der Reichs-
regierung zum Rechtsanwaltsgesetz86 in ihrem § 3 die Verteidigung von 
Kommunisten nur dann als Betätigung ansah, „wenn dies nach den besonde-

80 Siehe Anhang unten S. 309-314. 
81 BayHStA, MJu 21015: Schreiben des Oberlandesgerichtspräsidenten vom 9. Juni 

1933. 
82 Ebd., Schreiben der Anwaltskammer vom 17. August 1933 und Robert Heinrich (wie 

Anm. 72), S. 118. 
83 Anwaltskammer München, Personalakt Max Hirschberg: Schreiben des Rechtsan-

walts Dr. Oskar Greiner vom 28. Juli 1933. Zu Greiner vgl. Robert Heinrich (wie 
Anm. 72), S. 111. 

84 Ebd., Schreiben vom 5. August 1933. 
85 StAM, OLG München 704: Entwurf ohne Datum. 
86 Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Zulassung zur Rechtsanwalt-

schaft und zur Patentanwaltschaft vom 20. Juli 1933, Druck: RGBl. I (1933), S. 528. 
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ren Verhältnissen, insbesondere der Häufigkeit derartiger Verteidigungen 
oder Vertretungen, der Art ihrer Führung oder den Umständen, unter denen 
die Verteidigung oder Vertretung übernommen wurde, gerechtfertigt ist", 
mußte das Justizministerium notgedrungen nachgeben. 

Es entbehrt nicht der Ironie, daß die ministerielle Verfügung der Aufhe-
bung des über Hirschberg verfügten Vertretungsverbots und der Erteilung 
eines Passierscheins zum Betreten der Gerichtsgebäude ausgerechnet die 
Unterschrift des alten Prozeßgegners aus Weimarer Tagen und nunmehrigen 
Justizministers Hans Frank trug.87 

Die „Wiederzulassung" erreichte Hirschberg bereits in Freiheit, in der er 
sich seit Ende August 1933 befand. „München, das gute alte München, war 
nicht wiederzuerkennen"88, war sein erster Eindruck. Als er von den diversen 
Schicksalen vieler Republikaner erfuhr, war er sich sofort darüber im Kla-
ren, daß er „unter dem Hitlerregime unter keinen Umständen in Deutsch-
land bleiben konnte und wollte. Ich traf in aller Stille meine Vorbereitun-
gen."89 Auf Geheiß der Politischen Polizei betrieb er seine Kanzlei in einer 
Art von „Scheintätigkeit"90 weiter. Eine Zusammenarbeit mit Staatsstellen 
lehnte er ab. 

Das Klima von Einschüchterung, Mißtrauen, Denunziation und gedrück-
ter Stimmung wurde immer unerträglicher. Er erfuhr Beispiele von Opportu-
nismus, aber auch Beweise von Charakterstärke im Kollegenkreis, in dem al-
lerdings die Anpassung überwog. Bei der Berufsausübung und in der Stan-
desgemeinschaft geriet er wie andere jüdische Anwälte in zunehmende Iso-
lierung und Diskriminierung.91 Nach dem Wegfall der Visumpflicht am 1. Ja-
nuar 1934 verstärkte er nicht zuletzt nach dringenden Vorhaltungen einiger 
Freunde seine Bemühungen um Ausreise. 

Hirschberg war im Herbst 1933 genau 50 Jahre alt. Der Entschluß, zu ge-
hen, fiel ihm nicht leicht, auch wenn der tägliche Anschauungsunterricht ein-
deutig war. „Daß ein Mann von Ehre den Beruf eines Rechtsanwalts nicht 
mehr ausüben konnte, wenn es kein Recht mehr gab, war mir klar."92 

„Aber mein Ekel über alles, was ich sah und hörte, war aufs Äußerste ge-
stiegen und ich zählte die Tage bis zu meiner Befreiung." Begründet war die-
se Haltung nicht nur durch die beständige Angst vor neuerlicher Verhaftung 
oder anderen Bedrückungen, sondern durch „das Gefühl und die Überzeu-
gung, daß ein Leben in diesem Deutschland für mich unwürdig, widerwärtig 
und unerträglich sein würde, zumal wenn ich meinen Beruf als Anwalt aus-

87 BayHStA, MJu 21015: Schreiben Franks vom 12. September 1933, dort unter dem 
9. Oktober 1933 die Bestätigung des Oberlandesgerichtspräsidenten. 

88 Max Hirschberg, Harvard-Manuskript, S. 93. 
89 Ebd., S. 90. 
90 Ebd., S. 92; vgl. für Preußen Krach (wie Anm. 19), S.271 ff. 
91 Vgl. Krach (wie Anm. 19), S. 286 ff. 
92 Max Hirschberg, Harvard-Manuskript, S. 97. 
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üben würde."93 Vor die Wahl gestellt, zu bleiben oder „seine bürgerliche Exi-
stenz aufzugeben und mit einem Bruchteil der in vielen Jahren mit vieler Ar-
beit gemachten Ersparnisse in ein fremdes Land zu gehen"94, entschloß er 
sich zu letzterem, da er an „die unersättliche Rachsucht der Hitlerbande" 
glaubte. 

Die Situation der Juden stellte sich ihm wie folgt dar: „Die Assimila-
tionsperiode der Juden in Deutschland war abgeschlossen. [...] Ich wußte, 
daß die neuen Herrscher Deutschlands nichts weniger planten als die voll-
ständige Vernichtung der deutschen Juden und ich sehnte mich nach freier 
Luft und würdiger Lebenshaltung, mochte das neue Leben so schwer sein 
wie es wollte."95 

Auf einer heimlichen Reise nach Italien bereitete er alles Erforderliche 
für einen neuen Anfang dort vor. In Sorge um seine Familie - der Sohn war 
„Erniedrigungen in der Schule" ausgesetzt - beschleunigte er seine Anstren-
gungen. Vergebliche Versuche der SA, seine erneute Entfernung aus der An-
waltschaft zu erreichen96, und die Verhängung der Postüberwachung durch 
die Bayerische Politische Polizei im Januar 193497 berührten ihn kaum mehr. 

Im April 1934 war es soweit. Über den Bodensee und die Schweiz ging es 
reibungslos nach Italien. „Mein Leben in Deutschland zog noch einmal an 
mir vorüber. Ein Gefühl unendlicher Befreiung erfüllte mich. [...] Ich wußte, 
daß ich Deutschland nie wieder sehen würde, solange die Hitlerherrschaft 
dauern würde und vielleicht nie wieder im Leben. Aber es war kein Gefühl 
der Trauer, sondern nur ein Gefühl des Entronnenseins aus einem großen 
Zuchthaus. Ich wußte, daß ich nicht in einem Volke leben könne, das keinen 
Sinn für Freiheit und Recht hat. [...] Wir waren der Knechtschaft entronnen. 
Wir waren in Freiheit."98 

Die erste Exil-Etappe Italien hat Hirschberg im letzten (15.) Kapitel sei-
ner Erinnerungen ausführlich beschrieben. Die Jahre von 1934 bis 1939 wa-
ren auch für seine Familie eine relativ glückliche Zeit. Hirschberg war durch 
Vermittlung italienischer Freunde bei dem auch als Schriftsteller hervorge-
tretenen Mailänder Rechtsanwalt Eucardio Momigliano untergekommen 
und er konnte, wenn auch in sicherlich beschränktem Rahmen, weiter in sei-
nem Beruf tätig sein. Schwerpunkt seiner beruflichen Arbeit scheint die Aus-
wandererberatung gewesen zu sein, noch viele Jahre später wird er als „Stüt-
ze" des Mailänder „jüdischen Flüchtlingskomitees" bezeichnet.99 

93 Ebd., S. 98. 
94 Ebd., S. 99. 
95 Ebd., S. 100. 
96 BayHStA, MJu 21015: Schreiben vom 17. November 1933, Aktenvormerkung vom 

21. Dezember 1933 und Vermerk vom 13. November 1934. 
97 StAM, Polizeidirektion München 14004. 
98 Max Hirschberg, Harvard-Manuskript, S. 102. 
99 Robert O. Held, Ein Kämpfer ums Recht. Max Hirschberg - 75 Jahre. In: „Aufbau" 

(New York) vom 14. November 1958, S. 3. 
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Daneben schrieb er an einer größeren Studie zum Thema „Fehlurteile", 
die allerdings erst 1960 gedruckt wurde. Erste Frucht einer intensiven Be-
schäftigung mit diesem Aspekt der „Pathologie der Rechtsprechung" war ei-
ne Detailstudie über seinen letzten einschlägigen Fall in Deutschland, dem 
Ende 1934 zum glücklichen Abschluß gekommenen Wiederaufnahmeverfah-
ren Rettenbeck, die er 1935 in der Schweiz publizieren konnte.100 

Ansonsten war er sich durchaus des merkwürdigen Schwebezustands sei-
ner „Zuflucht auf Widerruf" in einem faschistischen Land bewußt, dessen 
„Duce" mit Hitler sympathisierte und dessen Staatsform verwandte Züge 
zum nationalsozialistischen System aufwies. Entscheidend für die Wahl Itali-
ens als Exilland war sicher, daß die Einreise nur mit einem deutschen Paß 
und ohne Visum möglich war, eine Erleichterung, die andere Länder nicht 
gewährten, und daß er arbeiten durfte.101 

Die Instabilität seines Gemütszustands in diesen Jahren läßt sich daran er-
kennen, daß er, von Naturell eher Optimist, mehrfach von „Ermüdung", „Er-
mattung" und „Entmutigung" heimgesucht wurde. Diese bei ihm selten zu 
beobachtende Stimmungslage ist nicht zuletzt auch von Nachrichten aus 
Deutschland mitveranlaßt. 

Eine Verlängerung seines 1934 abgelaufenen Passes wurde nach Interven-
tion der Bayerischen Politischen Polizei, die ihn in diesem Zusammenhang 
als einen „der gefährlichsten marxistischen Funktionäre und geistigen Füh-
rer" bezeichnete, im Herbst 1935 abgelehnt.102 Fast gleichzeitig nahm das 
Reichsjustizministerium auf Antrag der Münchner Anwaltskammer und des 
Oberlandesgerichtspräsidenten seine seit 1911 bestehende Anwaltszulassung 
zurück, „weil er seinen Wohnsitz in München aufgegeben" und damit die in 
der Rechtsanwaltsordnung vorgesehene Residenzpflicht verletzt habe. Sein 
Name wurde am 19. Dezember 1935 aus den Rechtsanwaltslisten der Mün-
chner Gerichte gelöscht. 

Hirschbergs resignierende Stellungnahme dazu war kurz: „Die Abgabe 
von Erklärungen erscheint mir bei der gegebenen Sachlage zwecklos. Gegen 
eine Rücknahme meiner Zulassung lege ich unter Vorbehalt aller Rechte 
Verwahrung ein."103 

Mit Wirkung vom 22. Dezember 1938 wurde Max Hirschberg mit Ehefrau 
Bessie und Sohn Erich „der deutschen Staatsbürgerschaft für verlustig er-

100 Max Hirschberg, Fehlurteile und Wiederaufnahmeverfahren. Die Mordsache Ret-
tenbeck. In: Schweizer Zeitschrift für Strafrecht 49 (1935), Heft 3, S. 331-349; vgl. zu 
diesem Fall Max Hirschberg, Das Fehlurteil im Strafprozeß. Stuttgart 1960, S. 75 ff. 
und die Gnadenakten BayHStA, MJu 18213. 

101 Klaus Voigt, Zuflucht auf Widerruf. Exil in Italien 1933-1945. 2 Bände. Stuttgart 
1989 bzw. 1993; dort Bd. 1, bes. S. 26 ff. (Aufnahme der Flüchtlinge), S. 49 ff. (Staatli-
che Regelungen zu Aufenthalt und Arbeit), S. 59 ff. (Überwachung und Zensur) und 
S. 141 ff. (Zur jüdischen Emigration aus Deutschland). 

102 StAM, Polizeidirektion München 14004. 
103 BayHStA, MJu 21015 und Anwaltskammer München, Personalakt Max Hirschberg. 
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klärt".104 Diese Maßnahme erfolgte auf der Grundlage des „Gesetzes über 
den Widerruf von Einbürgerungen und die Aberkennung der deutschen 
Staatsangehörigkeit" vom 14. Juli 1933105, in dessen § 2 es hieß: „Reichsan-
gehörige, die sich im Ausland aufhalten, können der deutschen Staatsan-
gehörigkeit für verlustig erklärt werden, sofern sie durch ein Verhalten, das 
gegen die Pflicht zur Treue gegen Reich und Volk verstößt, die deutschen 
Belange geschädigt haben". 

Eine Präzisierung erfuhr dieser Passus in einer Durchführungsverord-
nung106, die zu § 2 ausführte: „Ein der Treuepflicht gegen Reich und Volk wi-
dersprechendes Verhalten ist insbesondere gegeben, wenn ein Deutscher der 
feindlichen Propaganda gegen Deutschland Vorschub geleistet oder das 
deutsche Ansehen oder die Maßnahmen der nationalen Regierung herabzu-
würdigen gesucht hat." Nachweise über konkrete „unfreundliche" Akte 
Hirschbergs gegen Deutschland liegen nicht vor. Vielleicht wertete man die 
Beratung Auswanderungswilliger bereits als solche. 

Die „Rachsucht" Hitlerdeutschlands begnügte sich aber nicht mit der Ver-
treibung und Ausbürgerung. Vielmehr suchte und fand es weitere Maßnah-
men, um die bereits Vertriebenen zu schädigen. Hierzu zählte der Versuch, 
ausgebürgerten Akademikern mittels der Aberkennung ihrer akademischen 
Titel auch noch symbolisch die Ehre abzuschneiden. 

Rechtsgrundlage war eine „Ergänzung" der Promotionsordnungen, die 
dann die Entziehung der Doktorwürde erlaubte, „wenn der Promovierte [...] 
der deutschen Staatsangehörigkeit für verlustig erklärt worden ist."107 

Der „Ausschuß für die Entziehung des Doktortitels"(!) der Münchner 
Universität, der immerhin aus dem Rektor, dem Prorektor und den Dekanen 
der Fakultäten bestand, kam auch im Falle Max Hirschbergs seinen Vorga-
ben nach. Laut Bekanntmachung des Rektors der Universität München vom 
24. Februar 1939 wurde Hirschberg die annähernd 30 Jahre zuvor ordnungs-

104 Laut einer Bekanntmachung des Reichsministeriums des Innern vom 19. Dezember 
1938, Druck: „Deutscher Reichsanzeiger" Nr. 298 vom 22. Dezember 1938; vgl. 
Michael Hepp (Hrsg.), Die Ausbürgerung deutscher Staatsangehöriger 1933-1945 
nach den im Reichsanzeiger veröffentlichten Listen. 3 Bände, München u.a. 1985, 
hier: Bd.l, S. 108 f. (Liste 85) und StAM, Polizeidirektion München 14004. 

105 Druck: RGBl. I (1933), S. 480. 
106 Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über den Widerruf von Einbürgerun-

gen und die Aberkennung der deutschen Staatsangehörigkeit vom 26. Juli 1933, 
Druck: RGBl. I (1933), S. 538. 

ίο? Yg] (}je aussagekräftigen Unterlagen BayHStA, MK 40629, dort auch der Nachtrag 
zur Promotionsordnung der Juristischen Fakultät der Universität München vom 18. 
Februar 1934. 
Prominentestes Opfer dieser deutschen Variante von Gesinnungsterror wurde der 
Nobelpreisträger Thomas Mann, dem die Universität Bonn sogar den „Ehrendok-
tor" aberkennen zu müssen glaubte. Vgl. dazu Paul Egon Hübinger, Thomas Mann, 
die Universität Bonn und die Zeitgeschichte: Drei Kapitel deutscher Vergangenheit 
aus dem Leben des Dichters 1905-1955. München-Wien 1974. 


